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Erklärung der Republik Österreich 

zum 

Dritten Zusatzprotokoll zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen 

Zu Art. 5: 
Österreich erklärt gemäß Art. 5 lit. a, dass Art. 14 des Übereinkommens keine Anwendung findet, wenn 
die ausgelieferte Person ihrer Auslieferung gemäß Art. 4 dieses Protokolls zustimmt. 
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